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22.431 n Pa. Iv. SGK-NR. Ausnahmen von der dreijährigen Tätigkeitspflicht gemäss 
Artikel 37 Absatz 1 KVG bei nachgewiesener Unterversorgung  

Sehr geehrte Damen und Herren 

In Umsetzung der oben genannten parlamentarischen Initiative hat die Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) am 18. August 2022 einen 
Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) 
angenommen. 

Mit der vorliegenden Gesetzesänderung will die SGK-N Artikel 37 KVG um einen neuen 
Absatz 1bis ergänzen. Dadurch soll den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt werden, bei 
nachgewiesener Unterversorgung Leistungserbringende, welche die Pflicht einer dreijährigen 
Tätigkeit gemäss Artikel 37 Absatz 1 KVG nicht erfüllen, dennoch zur Abrechnung zulasten 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) zuzulassen. 

Am 1. Januar 2022 ist eine neue Fassung von Artikel 37 Absatz 1 KVG in Kraft getreten, mit 
der die Zulassungsbedingungen für Ärzte und Ärztinnen, die zulasten der OKP tätig sein 
wollen, geändert wurden. Seit diesem Zeitpunkt müssen neu zugelassene Ärzte und 
Ärztinnen im beantragten Fachgebiet mindestens drei Jahre an einer anerkannten 
schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben. Laut diversen Rückmeldungen aus 
den Kantonen könnte die aktuelle Formulierung von Artikel 37 Absatz 1 KVG zu einer 
unzureichenden medizinischen Versorgung im Bereich der ambulanten Grundversorgung 
führen. 

Der Grundgedanke der kürzlich in Kraft getretenen Bestimmung, d. h. die Sicherstellung der 
Leistungsqualität, indem die zulasten der OKP tätigen Ärzte und Ärztinnen das Schweizer 
Gesundheitssystem ausreichend kennen, wird von der Kommission nicht infrage gestellt. 
Allerdings ist die SGK-N der Auffassung, dass es den Kantonen möglich sein muss, im Falle 
eines Mangels an Ärzten und Ärztinnen der ambulanten Grundversorgung bei der 
Neuzulassung solcher Ärzte und Ärztinnen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit an 
einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte abzuweichen. Die SGK-N will diese 
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Ausnahmeregelung auf die folgenden Bereiche der ambulanten Grundversorgung 
beschränken: Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendmedizin sowie Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie.  

Wir unterbreiten Ihnen diese Vorlage hiermit im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens. 
Da aufgrund der aktuellen Fassung von Artikel 37 Absatz 1 KVG das Risiko einer 
medizinischen Unterversorgung besteht, ist die Kommission der Ansicht, dass die 
vorgeschlagene Gesetzesänderung so schnell wie möglich in Kraft treten sollte. Angesichts 
dieser Dringlichkeit und gestützt auf Artikel 7 Absatz 4 des Bundesgesetzes über das 
Vernehmlassungsverfahren (VlG) hat die Kommission beschlossen, ihren Vorentwurf einem 
verkürzten Vernehmlassungsverfahren zu unterziehen. Sie sind eingeladen, zum Vorentwurf 
und zum erläuternden Bericht Stellung zu nehmen. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 
zum 7. Oktober 2022. 

Die Vernehmlassung wird elektronisch durchgeführt. Die Vernehmlassungsunterlagen 
können über die folgenden Internetadressen bezogen werden: 

 https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing#Parl.  

 https://www.parlament.ch/de/organe/kommissionen/sachbereichskommissionen/kom
missionen-sgk/berichte-vernehmlassungen-sgk  

Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; 
SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellungnahmen, wenn 
möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-Version) innert 
der Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu senden: 

tarife-grundlagen@bag.admin.ch 

Wir bitten Sie, auch eine Kontaktperson für allfällige Rückfragen anzugeben. 

Die Parlamentsdienste werden bei der Durchführung der Vernehmlassung vom Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) unterstützt. 

Für Auskünfte stehen Ihnen seitens des Sekretariats der SGK-N Herr Martino Pedrazzi 
(martino.pedrazzi@parl.admin.ch, Tel. 058 322 91 96) und seitens des BAG Herr David 
Stirnimann (tarife-grundlagen@bag.admin.ch ; Tel. 058 462 37 23) gerne zur Verfügung 

Für Ihre Stellungnahme danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

  Mit freundlichen Grüssen 

  

 
Albert Rösti 
Kommissionspräsident 
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